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Rainer Müller (2000): Arbeitsschutz 
 
Arbeitsschutz in seiner inhaltlichen und institutionellen Ausgestaltung wird gemeinhin 
als Teil der sozialstaatlichen Sicherung der menschlichen Existenz und des 
geordneten sozialen Lebens verstanden; so wie Sozialpolitik insgesamt, läßt sich 
idealtypisch der Nutzen von Arbeitsschutz folgendermaßen zusammenfassen: In 
kultureller Hinsicht trägt Arbeitsschutz als Teil der Sozialpolitik zur Gewährleistung 
einer als gerecht und human angesehenen Sozialordnung bei und erhöht damit die 
Legitimität der gesellschaftlichen Verfassung und des demokratischen Rechtsstaates 
wie auch der Europäischen Union.In politischer Hinsicht wirkt Arbeitsschutz als Teil 
der Sozialpolitik pazifizierend. Der institutionelle Konflikt von Lohnarbeit und Kapital 
wird gemindert, Interessensgegensätze werden in produktivere Formen der 
Konfliktaustragung transformiert. In ökonomischer Hinsicht verbessert Arbeitsschutz 
die Humankapitalbildung. Es wird die Arbeitsbereitschaft gefördert und die 
Arbeitsproduktivität gesteigert. In sozialer Hinsicht gewährleistet Arbeitsschutz die 
sozialen Bedingungen der Wohlfahrtsproduktion, indem die privaten Lebensformen 
außerhalb der Erwerbsarbeit stabilisiert werden und die auch von anderen 
Gesellschaftsbereichen beanspruchten Anteile des Humanvermögens nicht 
verschlissen, sondern sozialverträglich genutzt werden. Arbeitsschutz entfaltet so 
gesehen eine synergetische Wirkung und wirkt auch auf andere gesellschaftliche 
Teilbereiche und eben nicht nur auf die Erwerbssphäre. Arbeitsschutz hat eine 
Modernisierungsfunktion der Produktionssphäre wie der Gesellschaft insgesamt. 
Arbeitsschutz, früher Arbeiterschutz bzw. heute in Österreich 
ArbeitnehmerInnenschutz, war historisch der früheste und systematischste Eingriff 
des Nationalstaates in die marktförmig organisierte industrielle Produktion zur 
Sicherung von Familie und Individuum. Industrialisierung, Verstädterung und damit 
einhergehende Massenarmut sowie eine die Arbeiterfrage thematisierende 
gewerkschaftliche und politische Bewegung veranlassten die Einbeziehung von 
Lohnarbeit und Arbeitswelt in die staatliche Gewährleistung von Bürgerrechten in der 
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die industrielle Pathologie wurde damals offenkundig 
bei arbeitsbedingten Unfallschäden und Krankheiten, die zu Lohnausfall und damit 
Existenzgefährdung führten. Im Wechselverhältnis von ökonomisch-technischer 
Entwicklung, sozialen Bewegungen, politischen Konstellationen, Funktionswandel 
des Staates und Ausdifferenzierung des(Arbeits-)Rechts hat sich der Arbeitsschutz 
entwickelt, wobei in den Industriestaaten unterschiedliche Pfade beschritten wurden. 
Arbeitsschutz wirkt sowohl abwehrend gegen Gefährdungen von Sicherheit und 
Gesundheit als auch gestaltend von menschengerechten Arbeitsbedingungen 
(Technik, Organisation). Der deutsche Arbeitsschutz hat im Prozeß der europäischen 
Integration eine Modernisierung erfahren, die als eine Entwicklung von der 
Gefahrenabwehr zu  Risikovorsorge und Risikomanagement beschrieben werden 
kann. Unterschieden wird zwischen öffentlich-rechtlich staatlichem Arbeitsschutz (-
recht), öffentlich-rechtlich autonomem Arbeitsschutz (-recht) (gesetzliche 
Unfallversicherung) und einem privatrechtlichen Arbeitsschutz (-recht) (z.B. Arbeits- 
bzw. Tarifvertrag) mit den entsprechenden institutionellen Einrichtungen. Hierzu 
gehören Gesetzliche Krankenkassen (§ 20 SGB V) und privatrechtliche Institutionen 
wie Technischer Überwachungsverein u.a.. Es wird von einem technischen, 
medizinischen und sozialen Arbeitsschutz gesprochen; eine deutliche Trennung ist 
nicht möglich. Der soziale Arbeitsschutz regelt mit entsprechenden Gesetzen u.a. 
Arbeitszeit, Jugend-, Mutter-, Schwerbehindertenschutz. Beim technischen 
Arbeitsschutz wird ein betriebsbezogener von einem vorgelagerten 
produktbezogenen unterschieden. 
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Der betriebsbezogene Arbeitsschutz richtet sich auf die Verpflichtungen des 
Arbeitgebers und auf die Rechte und Pflichten der Beschäftigten. Hierzu gehören 
1. Regelungen zu allgemeinen Grundpflichten, arbeitsmedizinische Vorsorge, 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkennzeichnung 

2. Regelungen zu Arbeitsplätzen, Arbeitsmitteln, Arbeitsumgebung und persönliche 
Schutzausrüstung 

3. Regelungen zum Umgang mit gefährlichen Stoffen bzw. zu anderen 
Einwirkungen. 

Der produktbezogene Arbeitsschutz richtet sich an Personen, die technische 
Erzeugnisse oder Gefahrstoff in Verkehr bringen bzw. überwachungsbedürftige 
Anlagen herstellen bzw. errichten. Er ist mit dem allgemeinen Gesundheitsschutz, 
dem Umwelt- und Verbraucherschutz verschränkt. Institutionen sind: Bund, 
Gewerbeaufsichtsämter (Ämter für Arbeitsschutz) der Länder, Gesetzliche 
Unfallversicherung (paritätische Selbstverwaltung von Arbeitgebern und 
Versicherten/Arbeitnehmern). Unfallversicherungen werden durch Umlage seitens 
Unternehmer finanziert, sie erlassen eigene Unfallverhütungsvorschriften und ihre 
Aufgaben sind Prävention, Kompensation, Rehabilitation von Arbeitsunfällen, 
Wegeunfällen, Berufskrankheiten; Verhütung von arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren. Institutionen auf betrieblicher Ebene sind Unternehmer, 
Betriebsrat, Arbeitsschutzausschuss, Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 
Sicherheitsbeauftragte. 
 
 


